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§ 31a FOG Teilrechtsfähigkeit der
Bundesmuseen
 FOG - Forschungsorganisationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2023

1. (1)Den Bundesmuseen kommt insofern Rechtspersönlichkeit zu, als sie berechtigt sind,

1. 1.durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte, gemischte Schenkungen (mit Ausnahme von Förderungen aus

Bundesmitteln) oder Sponsorverträge Vermögen und Rechte zu erwerben oder Überschüsse zu erzielen, die

in den jährlichen Rechnungsabschlüssen auszuweisen sind, und hievon mit Ausnahme der Veräußerung von

Sammlungsobjekten im eigenen Namen zur Erfüllung ihrer Zwecke Gebrauch zu machen;

2. 2.Verträge über die Durchführung von Arbeiten im Auftrag Dritter abzuschließen;

3. 3.außerbudgetäre Sonderausstellungen und sonstige Fachveranstaltungen auf der Grundlage

vorausschauender Planung und im Einvernehmen mit der zuständigen Bundesministerin oder dem

zuständigen Bundesminister durchzuführen;

4. 4.Druckwerke, Ton- und Bildträger, Repliken, Andenkenartikel und ähnliche Gegenstände, die mit der

Tätigkeit der Bundesmuseen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, herzustellen bzw. zu verlegen und in

Bundesmuseen sowie im Rahmen ihrer Ausstellungstätigkeit zu vertreiben. Soweit Rechte des Bundes

dadurch berührt sind, ist deren Verwertung für die vorangeführten Zwecke unentgeltlich zu gestatten;

5. 5.mit Genehmigung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers die

Mitgliedschaft zu Vereinen, anderen juristischen Personen und zwischenstaatlichen Organisationen zum

Zweck der Förderung von Museumsaufgaben zu erwerben.

2. (1a)Die Übernahme von wissenschaftlichen Arbeiten gemäß Abs. 1 Z 2 ist nur zulässig, wenn dadurch die

ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben des jeweiligen Bundesmuseums nicht beeinträchtigt wird. Ein

schriftlicher Vertrag ist auszufertigen, der insbesondere den Ersatz der Kosten vorzusehen hat. Die Vereinbarung

eines darüber hinausgehenden Entgeltes ist zulässig. Die Verträge sind vom Leiter oder der Leiterin des jeweiligen

Bundesmuseums zu unterfertigen. Wenn die zu vereinbarende Tätigkeit voraussichtlich länger als ein Jahr dauern

wird oder das zu vereinbarende Gesamtentgelt eines derartigen Vertrages 400 000 € übersteigt, bedarf der

Vertragsabschluss der vorherigen Genehmigung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen

Bundesministers. Über die Erteilung dieser Genehmigung ist innerhalb eines Monats zu entscheiden. Erfolgt

binnen eines Monats keine diesbezügliche Entscheidung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen

Bundesministers, gilt die Genehmigung als erteilt. Wenn es sich voraussichtlich um laufende, gleiche Arbeiten

handelt und die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister die Leiterin oder den Leiter

zum Abschluss solcher Verträge generell ermächtigt, entfällt die Vorlage des Vertragsentwurfs im Einzelfall.

3. (1b)Die für die Durchführung von Arbeiten gemäß Abs. 1 sowie die für die Inanspruchnahme der Ressourcen des

jeweiligen Bundesmuseums zu entrichtenden Kostenersätze sind im Sinne des § 36 BHG 2013 zweckgebunden

für die Nutzung von Personal, Räumen, Geräten und Dienstleistungen des Bundesmuseums zu verwenden.

4. (2)Auf Dienstverträge, die im Rahmen des Abs. 1 abgeschlossen werden, ist das privatrechtlich jeweils

erforderliche Gesetz, beispielsweise das Angestelltengesetz, anzuwenden.
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5. (3)Ein Bundesmuseum wird im Rahmen seiner Tätigkeit nach Abs. 1 durch die Leiterin oder den Leiter oder nach

Maßgabe der Museumsordnung durch deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter nach außen

vertreten. Über grundsätzliche und längerfristige Entscheidungen des jeweiligen Bundesmuseums, insofern ihm

Rechtspersönlichkeit zukommt, sind die zuständigen Organe des Dienststellenausschusses durch die Leiterin

oder den Leiter, durch deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter, zu informieren.

6. (4)Für Verbindlichkeiten, die aus Rechtsgeschäften gemäß Abs. 1 entstehen, trifft den Bund keine Haftung.

7. (5)Soweit die Bundesmuseen im Rahmen des Abs. 1 tätig werden, haben sie nach den Grundsätzen eines

ordentlichen Kaufmanns zu gebaren. Sie haben der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen

Bundesminister jährlich einen Gebarungsvorschlag sowie einen Rechnungsabschluss vorzulegen und jederzeit

Einsicht in die Gebarungsunterlagen zu gewähren. Die Geschäftsabwicklung, die Buchführung sowie die sonstige

Vermögens-, Personal- und Inventarverwaltung im Rahmen des Abs. 1 können die betreffenden Bundesmuseen

selbst besorgen oder durch Dritte besorgen lassen; gegen Entgelt können auch Einrichtungen des Bundes damit

beauftragt werden.

8. (6)Soweit Bundesmuseen im Rahmen des Abs. 1 dem Bund Geldmittel zur Einstellung von Bundesbediensteten

gemäß Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr 86, zur Verfügung stellen, sind diese Geldmittel im Sinne des

§ 17 Abs. 5 des Bundeshaushaltsgesetzes zweckgebunden für die Personalkosten dieser Bundesbediensteten zu

verwenden.

9. (7)Die Tätigkeit der Bundesmuseen gemäß Abs. 1 wird frei von Weisungen der zuständigen Bundesministerin

oder des zuständigen Bundesministers ausgeübt.

10. (8)Die Tätigkeit der Bundesmuseen gemäß Abs. 1 unterliegt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen bei

Besorgung ihrer Angelegenheiten der Aufsicht der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen

Bundesministers sowie der Kontrolle des Rechnungshofes. Die Aufsicht erstreckt sich auf

1. 1.die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen sowie

2. 2.die Erfüllung der dem jeweiligen Bundesmuseum obliegenden Aufgaben.

11. (9)Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister ist berechtigt, sich über alle

Angelegenheiten des jeweiligen Bundesmuseums zu informieren. Das jeweilige Bundesmuseum ist verpflichtet,

der zuständigen Bundesministerin oder dem zuständigen Bundesminister Auskünfte über alle Angelegenheiten

des jeweiligen Bundesmuseums zu erteilen, Geschäftsstücke und Unterlagen über die von ihr oder ihm

bezeichneten Gegenstände vorzulegen, von ihr oder ihm angeordnete Erhebungen anzustellen und

Überprüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen.

12. (10)Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat im Rahmen ihres oder seines

Aufsichtsrechts den ihrem oder seinem Genehmigungsvorbehalt oder Untersagungsrecht unterliegenden

Entscheidungen die Genehmigung zu verweigern oder die Durchführung von in Aussicht genommenen

Maßnahmen zu untersagen, wenn die betreffende Entscheidung

1. 1.von einem unzuständigen Organ herrührt oder

2. 2.unter Außerachtlassung von Verfahrensvorschriften zustande gekommen ist, bei deren Einhaltung das

Organ zu einer anderen Entscheidung hätte kommen können oder

3. 3.im Widerspruch zu geltenden Gesetzen und Verordnungen steht, insbesondere auch wegen einer damit

erfolgten Diskriminierung auf Grund des Geschlechts oder

4. 4.wegen der finanziellen Auswirkungen nicht durchführbar ist oder

5. 5.wegen der organisatorischen Auswirkungen das jeweilige Bundesmuseum oder einzelne Bereiche an der

Erfüllung seiner Aufgaben hindert.

13. (11)Das jeweilige Bundesmuseum ist im Fall des Abs. 10 verpflichtet, den der Rechtsanschauung der zuständigen

Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers entsprechenden Rechtszustand mit den ihm rechtlich

zu Gebote stehenden Mitteln bei sonstiger Ersatzvornahme durch die zuständige Bundesministerin oder den

zuständigen Bundesminister unverzüglich herzustellen.
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